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Antrag nach dem Akteneinsichts- un d Informationszugangsgesetz (AIG)  
Antrag vom 27. Dezember 2021, Bescheid vom 06. Januar 2022, Ihr Schreiben vom 
08. Januar 2022, Unser Schreiben vom 21. Januar 2022,  
Ihr Schreiben vom 07. Mai 2022 
 
 
Sehr geehrter Herr Langner, 
 
ich nehme Bezug auf die o.g Korrespondenz, insbesondere Ihr Schreiben vom  
07. Mai 2022. 
 
Mit Schreiben vom 03. März 2022 haben wir die Staatsanwaltschaft Cottbus um 
Auskunft gebeten, ob das Verfahren eingestellt ist. Zu unserer Anfrage haben wir 
bisher keine Antwort erhalten. Daher konnten wir Ihren Wunsch um Rückmeldung 
bisher nicht nachkommen. 
 
Ihre neuerliche Anfrage haben wir zum Anlass genommen, die Staatsanwaltschaft 
an unser Auskunftsersuchen zu erinnern. Sowie sich die Staatsanwaltschaft uns 
gegenüber geäußert hat, kommen wir unaufgefordert wieder auf Sie zu. 
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